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I. Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung 

erfaßt eine ca.,0,45 ha große Fläche entlang der Nieder- 

weniger Straße im Stadtteil Kupferdreh. 

Der Planbereich wird wie folgt begrenzt: 

- im ~orden durch die Niederweniger Straße, .. , 

- im Süden durch die rückwärtigen ~r~ndktücks~renzen 

der  runds stücke schliepersberg 14 bis 30 b, unter 

. . ~inbez'iehung eines max. 2,50 m breiten Streifens der ' 

' 

~r~ndstückb Schliepersberg 24 bis 28 . . 

- im Westen durch die östliche ~rundstücks~renie des 

Grundstücks schliepersberg 32.a 

- im Osten durch die westliche Grundstücksgrenze des 
, . 

~rundstücks- ~iedekeniger . . ~traße 136. . 

. . 

Durch Signatur i m  Plan sind die .Grenzen, der ersten Be- . ' . 

. . bauungsplanänderung eindeutig festgesetzt. . . 
. . 

. . . ,  . . 
:. I .. . . . . . 

. . . .  . . ... . 
. . 

,. , . . . . 
' 11. . . ~lanungsrechtliche ~ituation 

. . 
~. . . , . 

1.- ~aistellunq des ~lächennutzunqsplanes . , 

, 

Der wirksame'Flächennutzungsplan stellt den Verfah- 

rensbereich a l s  "Allgemeine Grün- tnd Freifläche" 

dar .. , 
-. 

Die vorliegende B-Planänderung ist demnach nicht, aus 

'dem Flächennutzungsplan entwickelt. 

Gemäß 5 1 Abc. 2 BauGB-MaßnahmenG soll der Bebauungs- 

plan geändert werden, bevor der Flächennutzungsplan 

geändert worden ist. Es ist beabsichtigt, im An- 

schluß an das Verfahren zur Änderung des Bebauungs- 
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planes den FNP auf dem Weg der Berichtigung an den 

- . . ~ebauungs~lan anzupassen. 
, 

2. Festsetzunq des rechtsverbindlichen Bebauunqsplans 

Der rechtsve,rbindliche . Bebauungsplan Nr. 14/66 

. . "Schliepersbergt trifft für das -'plangebiet die -Fest- 

' setzung "Grünfläche - Gärten". 
Diese Festsetzungerfolgte seinerzeit .aufgrund stra- 

ßenrechtlicher ~orschriften: Der Planbereich lag zum 

. . 
zeitp&kt der AufStellung außerhalb der ortsdurch- 

. fahrt der als ~reisstraße klassifizierten Niede~eni- 

_.ger ~traße und konnte deshalb nicht ais Baugebiet 
, . ' . erschlossen werden.. 

Diese Vorschriften stehen der . ,Planung3 heute nicht 
. . 

. mehr entgegen, da der Bereich der Ortsdurchfahrt in 
~ichtung Ortsrand verlängert ' wurde. '   in Anbauverbot 
besteht daher für die Grundstücke nicht mehr. . . 

, . - 
~. 

. . . . ~ .  , 

Der. eineFläche. von 26 'ha umfassende B-plan schuf im . . 

übrigen die planungsrechtlichen ~oraussetzungen ' zum 

- Bau der wohngebäude zwischen ~iedekeni& straße, 

~chlie~ersberg bzw. Schliepershang und dem evangeli- 

schen Friedhof,. in I- ..biw. 11-geschossiger offener 
@ .. Bauweise und zum Bau der erforderlichen Erschlie- 

. . 

ßungsstraßen. , . 

Er wurde rechtsverbindlich am 26.04.1973 und ist heu- 

t e  in seinen Inhalte'n weitgehend realisiert. 

I . , . ~ 
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111. Planverfahren 

1. Durchführunq des Bauleitplanverfahren~ nach dem Woh- 

nunqsbau-Erleichterunasqesetz 

A) Das Bauleitplanverfahren soll unter Zugrundele- 

gung des seit dem 01.06.1990 gültigen Gesetzes 

zur Erleichterung des Wohnungsbaus im Planungs- 

und Baurecht in der letztgültigen Fassung sowie 

zur Änderung mietrechtlicher Vorschriften (Woh- 

nungsbau-Erleichterungsgesetz - WoBauErlG 1) 

durchgeführt. werden, dessen besondere Vorschrif - - 
ten im Rahmen ihres ~nwendun~sbereiches anstelle' 

der Vorschriften des Baugesetzbuches (B~UG'B) oder 

ergänzend dazu gelten. 
, . . . 

, . . . '  . . .  
Die Anwendung des- ' unter Artikel. 2 des V. g. . . ' 

. . . . 
WoBauErlG aufgeführten Maßnahmengesetzes zum -Bau- 

~. besetzbuch (~iu~B-~aßnahme~i~) ,, tkägt iu einem ber 
. .  , 

. . schleunigten~ ' Bauleitplanverfahren bei und . i-st . ." ' . .  . ~. . .  . 
.. . . 

. . \ .  ~. dann zulässig,' . . . . . . 

. . ~ . .  

. - ,wenn der ~aüieit~lan einem dringenden ' Wohnbe- : 

. darf der ~evölkerun~ besonders Rechnung tragen 

C soll; 
.: 

~. 
- wenn ein Bebauungsplan, .der zur .Deckung eines 

dringenden Wohnbedarfes beitragen soll, aufge- 
i 

stellt werden -soll, . bevor .' der ~lächennutzungs- . . 

plan geändert oder ergänzt wird, wobei die ge- 

ordnete städtebauliche-Entwicklung des Stadtge- 

bietes nicht beeinträchtigt werden darf. 

B) Begründung für die Anwendung des Maßnahmengeset- 
zes zum Baugesetzbuch bei Bauleitplanverfahren 

der Stadt Essen: 
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Die Stadt Essen beabsichtigt, im Rahmen der Bau- 

leitplanung einem dringenden Wohnbedarf ihrer Be- 

völkerung Rechnung zu tragen und damit der materi- 

ell-rechtlichen Verpflichtung aus den Planungs- 

grundsätzen i. S. d. § 1 (1) BauGB-MaßnahmenG 

nachzukommen. 

Der dringende Wohnbedarf der Bevölkerung der 

Stadt Essen bestimmt sich aus folgenden objekti- 

ven Umständen in der Gemeinde, die ein zügiges 
. . 

Planen erforderlich machen: 

. a )  Wichtige- ~esti&nungsfaktoren haben die Wohn- 

, raumnachfrage erheblich verstärkt. Es bestehen. 

Defizite und problematische Versorgungslagen 

fur verschiedene Segmente des ~ohnun~smarktes: 

. . . . 

, - &= leben wesentlich mehr ~inwbhner. ih. Jahre 

1995 in Essen ( d .  616..000 EW, Stand 

31. i2.. 1995) als prognostiziert und den bishe- 
. , 

', , . . rigen ~lanungeri zugrunde . , gelegt wurden. pro- 

gnosen; die den '~ielzahlen des Flächennut- 

zirigsplanes zugrunde - gelegen haben, ' sagten 
. . . . 

z. .B. . . für das  ihr i995 583.000 EW voraus; 

, - besondere Nachfragegrlippen (z. B. 'Aussied- 
ler) haben einen unmittelbaren, .dringenden. 

~ohnbddarf ; 
-~ 

- die Altersstruktur erfährt hinsichtlich, der 
. ,.noch, starken mittleren und. jüngeren Alters- 

gruppen in der Haushaltsgründungs- und Eigen- 

tumsbildungsphase durch die Zugewanderten 

eine Verstärkung. Die Nachfrage nach altenge- 

rechten Wohnungen wird erheblich steigen; 
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. . 
- die Zahl der Haushalte liegt bei rd. 301.700 
(Stand: 1994). Die Zahl der Ein-, und Zweiper- 

sonen-~aushaltk beläuft sich dabei auf rd. 
. . 72 % (ca. 37 % und 35 % ) ;  

- prognostizierte Haushaltsgrößen (Personen- 

zahl je Haushalt) wurden unterschritten; 

- die vorausgesagte mittlere Wohnf lächenversor- 
gung (m2/EW) wurde erheblich übertroffen; 

Y ; - eine Erhöhung der ~igentums~uote wird zu er-. 
, 

- . höhten - Wohnflächenansprüchen führen. Die 

Wohnflächenversorgung j e  Person bei Eigentü- 
. . 

. . . . mekn liegt 'nochmals um, Ca. 20 % höher. .. . ~ ~. 
.. . . . . . 

. ~ 

b) Bestimmte . Indikatoren der, ~ohnliuinnachfrk~e 
belegen sehr bedenkliche ~endenSexi: ' . 

. . 
. , 

. . 
- die. ~ac'hf rage nach preis~erten ~ozialWohnun- '' 

. . 
. . . . gen ist'große.. Die Zahlen. der erfolgten Woh- 

. . . . 
. , nungsvermittlungen öffentlich ' geförderter 

Wohnungen liegen bei: 

1988 - 7.523 Vermittlungen 

. . 1990 - 5.538 Vermittlungen 
1991 - 4.755 Vermittlungen 

. . 

. . 1992 - '  5.031 Vermittlungen 

1993 - 5.014 Vermittlungen, 

- zum Stichtag 31.12.1995 waren beim Amt für 

Stadterneuerung, Liegenschafts- und Wohnungs- 

Wesen 5.193 wohnungssuchende Haushalte gemel- 

det, davon waren 964 Haushalte als wohnungs- 

los registriert; 
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1 

. . 

- die ~ietpreise stiegen von Mitte 1989 bis 

Ende 1991 um Ca. 14 %, wobei der Anstieg bei 

Altbau- und Neubauwohnungen'annähernd gleich 

war. Von 1991 bis 1993 . stiegen die 

Mietpreise um weitere 6,&. 

- Leerstand- bzw. Umzugsreserven sind rechne- 

risch' z. Z. nicht auf dem Wohnungsmarkt vor- 

handen. : 

C) Das Angebot auf dem Wohnungsmarkt verengt sich 

zunehmend: 

. - in der ~ohnungsneubautäti~keit 'ist im Jahre 
1988 eine negative. Treridwende eingetreten., 

Die zahl der Wohnungsneubaufertigstellungen 

p. a .  in den ~ahren 1980 - 1977 lag zwischen 
1.243 (1986) und 1.755- (19.84). - In den Jahren 

1988 - 1993 lag die Zahl der FertigStellun- 
. , gen p. i.. nu; ' noch zwischen 590 (1989) und 

986 (1992). : . .  , 
. . . 

. . - der ~estand an ~ozialwohnun~en 
1985: 108.000 WE . . . . 

@ ~~ 1990: . 88.000 WE 

. -  1993: 75.100 WE 

1994: ' 64.300 WE. 

1995: 58.300 WE 

' . ; hat sich .in den verga,ngenen Jahren' drastisch 

reduziert. Nach 'Einschätzung des Fachamtes 

wird sich der Bestand an Sozialwohnungen bis 
. . zum ~ a h r  200. auf, Ca. 50.000 WE verringert 

haben. Dieser ' ~ ü c k ~ a n ~  kann ni'cht durch die 

~öiderung neuer Sozialwohnungen ausgeglichen 

werden. Demgegenüber hat sich der Kreis der 

anspruchsberechtigten Haushalte durch die 
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Anhebung der Einkommensgrenze (zum 

01.10.1994) auf nunmehr 35 % erweitert; 

- es besteht ein enormer Nachholbedarf an al- ' 

tersgerechten' Wohnungen bis zum Jahr 2000 

(4.900 WE). Die Nachfrage nach 5 . 5 0 0  Pflege- 

plätzen kann voraussichtlich nicht befrie- 

digt werden. 

. . C) 1 m    in blick' auf die Anwendbarkeit des Wohnungs- 
baul~rl 'e ichterungs~esetzes  ' für die Bebaziungsplan- 

änderung "Schliepersberg" ist fol'gendes anzumer- 
, . ; .  

ken : . . ,, ' 

Die Bebauungsplanänderung dient in   in blick auf - 
diegeänderte Zielsetzung für den ~lanbereich' der 

~dckung des oben dargelegten wohnbedarf s . Sie er- 
, . möglicht .auf bisherigen Grünflächen Wohnungsneu- 

. 'bau. . . 
.~ . . . . 

wenn AuCh der Bau von max. 6 möglichen Wohngebäu- . 

,den in .attraktiver Wohn'age den vordringlichen 

Naehfragegruppen nur . sehr - bkdingt - über 
~ ~ickerungs'ef fekte zugute kommt, leistet der Plan 

. . 
gleichwohl einen kleinen Beitrag zur Entlastung . . 
des ,Wohnungsmarktes .- 

. . . . 

Die Erfüllungder mater ie l l - rech t i i chenVerpf l ich- .  ' 

tung des § 1 AbC. 1 BauGB-MaßnahmenG ermöglicht 

ein vereinfachtes Änder~ngsverfahren gem. . §  2 

Abc. 7 BauGB-MaßnahmenG und gem. § 13 ..Abs. 1 
BauGB auch dann,. wenn die Grundzüge der- Planung, 

wie bei einer.' Änderung der Nutzungsart regelmäßig 

anzunehmen ist, berührt werden. 

Sie ermöglicht außerdem, unter der Voraussetzung, 

daß die geordnete städtebauliche Entwicklung 

nicht beeinträchtigt wird, die Berichtigung des 
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FNP nach Genehmigung der B-~lanänderung. Im Hin- 

blick auf die prägenden Bau- und Nutzungsstruktu- 

ren der Umgebung gewährleisten die Festsetzung 

der vorliegenden B-Planänderung eine geordnete 

städtebauliche Entwicklung. Die geplante ., Bebauung 

nimmt die charakteristischen Merkmale der Umge- 

bung auf und wird sich in das Ortsbild einfügen. 

IV; Bestandsbeschreibung 

. . 
1. städtebauliCh6 ~ituation . . 

. . , . 

Die von dem Änderungsentwurf erfaßte Fläche liegt am 
- . östlichen 0rtsrand"~upferdrehs an der vom . ~rtskern . 

Kupf erdrehs nach ~attingen-~iederweni~ern führenden 

~iederyenige~ Straße. . . . .  . 

. Die. Flächen. beiderseits dieser Straße wurden seit' ' , 

C . , . . , :  den 60er ~ahren &~Chl&ss& und bkiedelt., 
. ~ 

~. . 

. ~ e k  chirakter der reinen, wohngebiete wird geprägt 

durch eine aufgelockerte, offene I- bis II-geschossi- 

ge ~inzelhausbebauung mit privaten, gärtnerisch ange- 

1egten.Freif lächen. , . . . - .  . 

. - 

Ein 'weiteres wesentliches' Merkmal dieses Bereichs 
. . 

ist seine - Topographie. Die . Bebauung am 

Schliepersberg befindet sich an einem.der höchsten 
. . 

Punkte ~skens.' Von Ost nach West, dem , ~iedlun~srand. 

am schliepersberg bis. hinab in den Ortskern Kupfer- 

drehs im Ruhrtal,: fällt das Gelände zum Teil 'steil 
. . 

ab. 

Die Straßen in den Wohnquartieren folgen den Höhenli- 

nien. Von vielen Stellen sind Fernblickbeziehungen 

nach Norden und Westen,in das Ruhrtal möglich. 
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Nach Osten und Süden, an der Grenze nach Hattingen 

schließt sich eine kleinräumig gegliederte Land- 

schaft mit Acker-, Wald- und Weideflächen und einzel- 

ner Streubebauung an. 

. ~ 

: 

Der ~erfährensbereich erstreckt sich-.au; Ca.' 180 .i 
Länge als schmaler ~eländestreifen entlang der Nie-. 

derweniger Straße und weist sowohl in Nord-Süd- als . 

auch 0st-~est-~ichturig ein starkes Gefälle auf. 

Im ~erfahrensberei'ch befindet sich ein ~ohngebäude 

inmitten . . eines ' großen .~art&~rundstücks . Die übrigen - .. 

Grundstücke .werden als  artenl land . extensiv genutzt 
. . oder liegen brach. . , 

I '  : . . 
Sie sind aufgrund ihrer, Lage an der Niederweniger ' . . . 
Straße vollständig erschlossen, ei&  altes stelle der 

. . 
-.Buslinie Werden-KupSerdreh-Byfang. befindet sich in- 

unmittelbarer ~ähe. Die Lage in ca. 1. km Entfernung.. .. , 
. . 

V& ~rtskern ~~pferdrehund ~. in der ~ ä h i  zu den Naher- . .  
. . 

h61ungsrä&& am Rande der '~tadt bietet ;gute Stand- 

6rtbedinginge.h für eine ~. ~'ohnbebau~ng.. . . 
. . . . 

. . . ,  
. . 

2. Umweltsituation und ~andschaftsbild .. . . 

. ~ 

' - Vegetation 

Das westliche Gartengrundstück wird eingenommen 

von einer Grasbrache mit Hochstauden. Das bebaute 

sowie die östlich benachbarten Grundstücke ent- 

sprechen dem "Biotoptyp Hausgarten" mit Nutz- und 

Zierpflanzen Sowie einigen älteren Einzelbäumen 

(Obstbäumen, Birken, Fichten und Lerchen). 

Im Verfahrensbereich befindet sich außerdem eine 

mit Weidengehölzen und jungen Fichten bewachsene 
\ 

Gehölzbrache mit einer Größe von ca. 300 m2. 

Eine als Naturdenkmal geschützte Rotbuche grenzt 

im Westen an den Geltungsbereich des B-Plans an. 
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- . Klima 
Das Plangebiet ist dem Stadtrandklima zuzuordnen 

und liegt in windexponierter Kuppenlage. 

- Boden- und Wasserhaushalt 

- Der Untergrund besteht aus Verwitterungslehm mit - 
geringen Lößbeimengungen über Ton- und Sandstein. 

Die mittel- bis tiefgründigen Braunerden haben 
. . 

ein mittleres. Nährstoffangebot, eine mittlere bis 

geringe Wasserkapazität, eine mittlere 

Wasserdurchlässigkeit und Luftkapazität. 

Infolge der gärtnerischen ~utzung" ist davon auszu- 

gehen, daß ein ~roßteil der Böden verändert kor- 
. . 

den ist. 

Die Flächen' haben einen geringen ~,ersiegelungs- . . . . 
grad, ein ~riindwasserstockwerk ist nicht ausgebil- 

det. Der ökologische Feuchtegrad ist als "frisch" 

-. zu 'bezeichnen. . ' . ' 

. . .  . . . . . , 

. . Das verfahrensgebiet ist im ~ltlastenkatister. 
nicht registriert'.. .., 

: . 

, . ~. 
~. 

. . 

' . - Erholung . . . . 

Östlich des Verfahrensgebietes grenzt eine exten- 

. .  - siv:gepflegte'kleine Grünanlage an der Niederweni- 

ger Straße an,. die vor allem als Aussichtspunkt 

. .  , eine hohe ~ualität 'besitzt, iq übrigen aber auf-, 
. . 

grund ihrer isoAierten und durch verkehrslärm be- 

einträchtigten Lage und geringen Größe nur gerin- 

ge Erholungsfunktion hat. 

- Lärni 

Die Verkehrsstärke der entlang .der nördlichen 
- 

i 'plangrenze verlaufenden Niederweniger Straße - be- 
trägt ca. 4.000 Kfz/24 h (BVZ 1990).. . . 
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. Sie führt zu einer Lärmbelastung von tagsüber Ca. 

65 dB(A) .und nachts . ca. . 57 dB(A) als ermitteltem 

Beurteilungspegel. 
. . . i '  

- Ortsbild . . .  

Der Verfahrensbereich 'erinnert an die ehemalige 

extensive Bau- und Nutzungsstruktur des Stadt- 

teils , vor, planmäßiger ~Aeiterung der Siedlungs- 

-- fläche i n  den letzten drei Jahrzehnten. 

Inmitten der heute das ~rtsbild prägenden. stärker 

verdichteten Struktur befindet ,sich entlang .der 

~iederweniger Straße noch ein ~ e s t  der vorstäd- 

tisch-ländlichen Siedlungsstruktur mit einer Ein- 

zelhausbebauung auf großen Gartengrundstücken. 

, ' Aufgrund der ~anglage hat die Fläche, obwohl. nur 
, 

. :  von geringer Größe, Bedeutung für das Ortsbild. 
. . , . . 

. . . . . . I  

V. ziele und Zwecke der Planung \ 
. . 

. . ~. . .. . . - 
. . ~ielsetz&~ . . der ,~ebauu,n~s~lanänderun~ ist, in Ergänzung 

. . der sau- und ~utzun~sstruktkr :der umgebkng die ~rachflä-' 
. , 

chen des Planbereichs einer an diese Struktur angepaß- 

ten Wohnbebauung zuzuführen. 

Dabei soll den heutigen ,Funktionen der Freifläche für 

. den Naturhaushält und seiner ' ~edeutun~' für, das ~ a n d -  
- schaftsbild durch eine Begrünung der verbleibenden 

. . 
flächen und den Erhakt beachtenswerter Gehölze Rechnung 

.. getragen werden. 
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V1 . planinhalte 

1. Bauliche Nutzunq 

. . Die .Art der baulichen ~ u t z u n ~  wird f"r das Plarige- 

biet in Anlehnung an die Festsetzungen des übrigen 

B-Plans Nr. 14/66 und die vorherrschende Nutzungs- . . '  

Struktur als reines wohngebiet gem. S 3 BauNVO fest-: 

gesetzt. . 

- Die unter S 3 Abc. 3 BauNVO genannten Ausnahmen wer- *, den gem. § 1 Abc. 6 Nr. 1 BauNVO ausgeschlossen, um 
. . störende Auswirkungen auf die ~ohnnutzung der Nach- 

barschaft iu vermeiden und 'den Charakter des Umfel- 
. . 

des. zu erhalten. , . , - 
. . 

, . 
A U C ~  das Maß ;der baulichin Nutzung und die ~auweise 

. . 
. . . . entsprechen .den.:Festsetzungen auf den benachbarten . ~ 

. . 
' . :   rund stücken a m  Schliepersberg mit einer GRZ von. 
. . 

0,4,  der Festsetzung eine? Vollgeschosses und einer 
. .~ . - ,  . . 

, offe.ien ' ~auweise.' zulässig: sind lediglich ~inzel- 
~. . . . und DoppelhäuCer . 

D & =  Verlauf 'der '~au~renze gewährleistet eine, von 

, . . ~usnahmen abgesehene, gebietstypische. ~orgartenzone 

entlang der-Straße. Die geringe Grundstückstiefe und 

eine erforderliche Mindestbautiefe begrenzen aller- 

dings die Ausdehnung eines' der Bebauung vorgelager- - ' 

z ten "~rünstreifens" . 
. . 

. . 

Auch auf. dem ,j~rundstück Niederweniger Straße 126 a ; 
wird ,die überbaubare Fläche entsprechend den Festset- 

zungen auf den Nachbargrundstücken fortgesetzt. . Das 

. Gebäude Niederweniger ~traße 126 a steht außerhalb 

dieser Baufläche weit hinter der Straßenbegrenzungs- 

linie fast 5 m oberhalb des Straßenniveaus. Es wird 
durch die Festsetzung des B-Plans nicht bestätigt, 
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da bei zukünftigen baulichen Veränderungen eine ein- 

heitliche Straßenrandbebauung angestrebt wird. 

Gemäß 5 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO wird innerhalb der 

überbaubaren Flächen die Höhe baulicher Anlagen als 

maximale Firsthöhe bezogen auf NN festgesetzt. 

Sie wird in etwa gleichen Abschnitten dem natürli- 

chen Gefälle des Geländes und dem der Niederweniger 

Straße folgend gestaffelt. 

Diese Festsetzung dient sowohl 'stadtgestalterischen 
'. a. Belangen als auch dem ~achbarschutz. 

In der exp,onierte,n Hanglage soll .die Höhenbegren- . ' .  

, zung, über.die.Angabe der Zahl der Vollgeschosse hin- 
.. aus 'gewährleistenl daß die, Bebauung sich - iR das 

. . 

0rtsbild mit einer an die Topographie angepaßten Hö- 
. . . 

. ~ henentwicklung der ~aukörper einfügt. ;. 
, 

. . sie garantiert gleichzeitig, daß die, ~ussicht'smö~- 
' . . 

. , lichkeiten auf das Ruhrtal von den , . dem ~lanbereich 
. ~ 

. . .  benachbarten ~ohn~ebäuden am ~chliep&rsberg,. die ei- 
ne wesentliche ~ualität , der  runds stücke' darstellen, 

' 

in den Wohngeschossen der Gebäude erhalten 'bleiben.. 
. , . , 

. . 
. I 

a- ' ~ i e  festgesetzten, 'gestaffelten Firsthöhen . liegen . . 

max. 1 m über den ~rdgeschoßfußbode'nhöhen der ober- : 

halb liegenden, angrenzenden.-Gebäude.' 

. . . . 

2.  reif lachen -. 

Mit Realisierung der geplanten Wohngebäude wird eine 

Freifläche in Anspruch genommen, Vegetation wird be- 

seitigt und das Ortsbild verändert. 

Die im folgenden dargelegten Festsetzungen des Bebau- 

ungsplanes dienen dem Ziel, die negativen Auswirkun- 

gen auf Natur und Landschaft zu mindern und eine 
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ortsbildgerechte Gestaltung der Baukörper und, Frei- 

flächen zu gewährleisten. 

Die Baumschutzsatzung bietet die Gewähr, daß in den 

nicht überbaubaren Flächen die bestehenden beachtens- 

werten Bäume erhalten werden und ein Ersatz für die 

durch die Bebauung entfallenden geschaffen wird. 

~arüber hinaus werden gern. S 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB 
. ' pf lanzungen angelegt. werden.. 

Die nicht. überbaubaren Flachen auf den Grundstücken 

sind' zu durchgrünen und imverhältnis zu ihrer Größe 

mit einer bestimmten Anzahl von Bäumen - zu bepflan- 
zen. 

. .. . . . 

Ari der westlichen. Grenze , des ~eltungsbereichs ist 
. . . . 

zum ~rhilt des Ortsbildes und zum schutz des auf dem. 

~achbar~rundstüik gelegenen Naturdenkmals ein pfianz- 

streifen anzul&g&i.   er gesamte Steilhang im Kurven-, 
. . 

bereich .d& Niederweniger Straße 'westlich des ' ~erfah- 

' - rerisb&keiches ist waldartig bewachsen. Dieser. Charak- 

ter soll erhalten werden, ohne daß Nebenanlagen, Ga- 

ragen, Stellplätze oder Geländeveränderungen *das 

Ortsbild beeinträchtigen. 

Auch die Festsetzung der Begrünung von Flachdächern, 

die i. W. Garagendächer betreffen wird, schließlich 

dient einerseits stadtgestalterischen Belangen und 

mindert gleichzeitig die negativen Auswirkungen der 
Flächenversiegelung. 

Die gem. B 9 Abs. 4 B~UGB in den B-Plan aufgenommene 
Festsetzung zur Gestaltung der Vorgärten zielt auf 

eine landschaftsgerechte Einbindung der Bebauung in 

das von Gartenflächen geprägte Umfeld an der Nieder- 

weniger Straße. Insbesondere die Begrenzung der Ver- 
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siegelung und Begrünung der Böschungsmauern dienen 

dem Schutz des Ortsbildes. 

: In der Gesamtheit erscheinen die zum ~us~leich für 

die zu erwartenden Beeinträchtigungen von Natur und 
. . 

Landschaft getroffenen Festsetzungen als ausrei- 

chend. 

Nach Abschluß der W P ,  nachdem sämtliche Umweltaus- 
. . 

wirkungen der Planunguntersucht wurden, stehen ei- 

ner geplanten Bebauung in dem vorgesehenen geringen - 
Umfang keine erheblichen, zu erwartenden Umweltbeein- 

trächtigungen ' entgegen. 

In Abwägung. der Belange des Wohnraumbedarf-s . . und der 

. Belange des ~aturschutzes u n d  der Landschaftspflege 

wird das öffentliche..und private ~nteresse an einer 
, . .  baulichen ~utzung des B-Planbereiches höherrangig 

., . . - 
eingestuft. '. 

. . 

. . Das. ~ebauungsplangebiet liegt im Einzugsbereich der' . ~. 

' ~laranla~e Kupf erdreh, die. derzeit den allgemein. an-. 

erkannten Regeln der Technik in Form der ersten Ab- \ 

wasser-Verwaltungsvorschrift vom ~16.12.1982 ent- 

spricht. 

Für den nach der aktuell gültigen Rahmen-Abwasser- 

Verwaltungsvorschrift erforderlichen Ausbau der 

Kläranlage ist der Planfeststellungsbeschluß gefaßt 
. . 

worden. 

Bis zu ihrer Sanierung muß die zusätzliche 

Beaufschlagung auf max. 10 % begrenzt werden. Der 

Nachweis hierfür wurde im Verfahren erbracht. 
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Im Einzugsbereich der Kläranlage Kupferdreh fehlt 

eine den a. a. Regeln der Technik entsprechende Nie- 

derschlagswasserbehandlung. . 

Die Behandlung des. im Bebauungsplangebiet. anfallen- . 

den'.Niederschlagswassers soll in dem geplanten Regen- 

überlauf becken ~upf erdreher ~ a r k t  erfolgen . 
Für den Baubeginn der. Anlage in 1998' gab die Stadt 

Essen der Bezirksregierung Düsseldorf eine verbindli- 
. ~ 

che Erklärung ab. 
Die wasserwirtschaftliche Belange vertretende Fachbe- 

- . . hörde, das Staatliche - Umweltamt Duisburg, sieht da- 

. '  , ,  , 

mit die an eine Zustimmung zu der ~lanänderung -ge- 

knüpfte .Voraussetzung eines zeitnahen ~nschlusses 

des ~ebauungs~ebietes, mit der ~anierun~ des Kanalisä- . . .  

tionsnetzes als 'erfüllt an. . . . . .  . . 
. . . . 

. ~ . . . . 

. . ~ine' ~au~runduntersuchun~~ welche durchgeführt w u r d e  ; 

. . .  . : 

. , zur' Ermittlung bergbaulicher Einwirkungenr war Grund- 
. . 

lage für die. Beurteilung. der. versick&riingsfähigkeit 

. - des Bodens. Aufcjrund der , Ergebnisse des Gutachtens . '. 

erfolgt innerhalb des plangebietes . keine F&stietz~ng 

. . zur ~ersickerun~ des ~ie.derschla~swassers~ da , eine 
. . 

~eeinträchti~un~ des Wohls der. Allgemeinheit. nicht 

auszuschließen ist. . .. 

. ' Aufgrund des.. ehemaligen. oberflächennah betriebenen 

.Bergbaus befindet sich der' ~ebauungsplanbereich im 
-Gebiet einer ~uflockerungszone des ~ebirges. , 
Die ~ersickerung von Regenwasser- kann zu Auswaschun- 

gen im tieferen Untergrund und in deren Folge zu Ta- 
gesbrüchen führen. Im Bereich. des Flözausgehenden 

sollten ~ersickerungsmaßnahmen daher nicht durchge- 

führt werden. 

Einer Versickerung steht auch die starke Morphologie 

des Geländes entgegen, da die Gefahr von Wasseraus- 

tricten am Böschungsfußbesteht. 
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Diese ' ung'ünstigen geologischen und morphologischen 

Voraussetzungen ließen zwar prinzipiell eine Versik- 

kerung zu,jedoch nur unter unverhältnismäßigem tech- 

nischen und wirtschaftlichen ~u.fwand. Angesichts der. . . 

~~ringfügigkeit ' der ' ~iederschlagswasse~mengen : wird 

. deshalb von einer ~erpflichtung zur versickerung des 

' Niederschlagswassers abgesehen. 
. . 

-. Auch eine ortsnahe Einleitung des ~iede~schla~swas- 

- 
sers in ein Gewässer ist nicht möglich, :da die 

nächstgelegenen Gewässer, ~uiir und Deilbach, mehrere 
. . Kilometer entfernt verlaufen. 

. . 

4. ~mmission&schutz . . 

. . :. 

. . . . 

. . 
Die, ~erkehr~belastung der entlang der plangrenze ver- 

' . . laufendenund 'die  rundst stücke erschließenden ~ieder- 
, . 

~. . . weniger Straße beträgt ca. 4.000 ~fz/24 h (BVZ 1990,)..' 

. ~ . . Der :nach - DIN 18005  eil 1, - schallschu& im. städte- 

bau- - ermittelte Beurtei1,ungSpegel beträgt ' tags 65,3 
. 

dB(A j, nachts 57,5 '  dB(A) . . . . . .  
. . . . . .  . 

, Diese Pegei"erte übersteigen. die .in. w~-~eb;ietei maß- 
. . 
. : gebl'ichen~~~ri~ntierungswerten von 50 ~B(A) tags und 

35 dB(A). nachts.. . 
.. 

.Es -werden :daher gem. S 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB Fest- 
. . 

, setzungen - -  getroffen fiir . bauliche Vorkehrungen . zum . . 

.- . '  ,Schutz vor , ~ärmeinwirkungen der Niederweniger Stra- 

ße. 

Die erforderlichen Schallschutzfenster werden dimen- 

sioniert auf Grundlage der VDI-Richtlinie 2719. 

Zur Einhaltung der maßgeblichen Innenschallpegel von 

25 - 30 dB(A) in Schlafräumen nachts und 30 - 35 

dB(A) in Wohnräumen tags ist der Einbau von Fenstern 

der Schallschutzklasse 2 erforderlich. Entsprechend 

erfolgt die textliche Festsetzung im Bebauungsplan. 
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Auch bei Berücksichtigung einer zwischen 1990, Zeit- 

punkt der Verkehrszählung, und 1996 angestiegenen 

bzw. einer auch zukünftig ansteigenden Verkehrsbela- 

stung sind die festgesetzten Schallschutzmaßnahmen 

ausreichend. Das geforderte Schalldämmaß von 30 - 34 
dB(A) gewährleistet auch bei einem Lärmpegel von 

Ca. 65 bis 69 dB(A) tags bzw. 60 bis 64 dB(A) nachts 

die Einhaltung der maßgeblichen lnnenschallpegein. 

Selbst bei Verdoppelung der Verkehrsstärke würde die 

Festsetzung noch ausreichen. 
- 

5. ~erqbauliche Situation 
. . 

Das plangebiet liegt im Einwirkungsbereich ehemali- 

gen oberflächennahen Bergbaus. 
Die ehem. -.~e,che' Prinz Friedrich (vorm. Mühlenbank) 

betrfeb hier im Flöz Mausegatt in den Jahren 1876. - 
. - 

. 1885 oberflächennahen . . Abbau.. 
. , .  . . . . . . 

~ i e .  ~aGebestimmun~ 'des Flözes - erfolgte nach Auswer- 

' tung' der Grubknbilder und aufgrund VOR sondieruhgen. 
~egenuber dem gekennzeichneten Verlauf der Bergbau- 

. . störzone- im rechtsverbindlichen B-Plan Nr. . . 14/66 muß-. 

:te. der; verlauf nach diesen Untersuchungen korrigiert 

werden. 

Es wurde darüber hinaus festgestellt, daß in Teilbe- 

. reichen ein bls an die Geländeoberfläche reichender 

~bbau stattgefunden hat, der es erforderlichmacht, 

vor Baumaßnahmen die Standsicherheit des Flözes i r n  

gesamten ~lanbereich nachzuweisen. 

Im B-Plan wird die Sicherheitszone im Bereich des 

Flözausgehenden gekennzeichnet und darauf hingewie- 

sen, daß vor Beginn von Baumaßnahmen ein Standsicher- 

heitsnachweis zu erbringen ist und damit gerechnet 
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werden muß, daß bauliche Sicherungsmaßnahmen durchge- 

führt werden müssen. 

Ein für eines der Baugrundstückebereits durchgeführ- 

ter ~tandsicherheitsnachweis bestätigt die Notwendig- 

keit von ~icherungsmaßnahmen und empfiehlt zur Gebäu-. 

desicherung eine Verfüllung der festgestelltenHohl- 

räume und- lockerzonen mi ~njektionsgut. 

Auf dem östlich angrenzenden Grundstück, außerhalb 

des- Planbereichs befinden sich ein ehem. ' Wetter- 

,schacht des Flözes und ein, steckengebliebener ~rems- 

berg, über deren ~erfüllung und Sicherung dem Landes- 

oberbergamt keine unterlagen vorliegen und für die 

. nur vorläufige Gefährdungsbereiche angegeben werden . . .  . . 
. . konnte. . . 

. . .. . 

' ~a im Bereich verfüllter schächte bis zu einem Ab- ~, 

stand von 2 0  m vom Schachtmittelpunkt mit- ~acaustrit- 
' 

ten' gerechnet werden muß, sollte nach ~m~fehlung des 

, . Landesoberbergamtes ~ordrhein-~estfalen auf die Er-. 
richtung baulicher Anlagen sowie auf ~erlegung von' 

Ver- und Entsorgungsleitungen verzichtet: werden bzw. . , 

'.. 
ggf. hinsichtlich der möglichen Gasaustritte die 

~tellungnahme einer ~a=h~erständigenstelle eingeholt 

werden. 
, . 

Da demzufolge das davon betroffene . Grundstück nur 
, 

mit einem unverhältnisr&ißig hohen Aufwand' bebaubar 

wäre, wurde das gefährdete, Grundstück sowie das öst- 

lich. angrenzende Grundstück aus dem Verfahrensbe- 

reich ausgenommen. 
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VII. ~uswirkungen der Planung 

Zu erwartende Beeinträ~ht~gunqen der geplanten Bauvorha- 

ben durch die Umwelt bestehen in der Lärmbelastung 

durch den Straßenverkehr auf der Niederweniger Straße. 

Zur Minderung dieser Belastung werden entsprechend, un- 

ter Pkt. VI.4 der Begründung beschriebene, passive Lärm- 

schutzmaßnahmen festgesetzt, um die erforderliche Lärm- 

dämrnung in den Aufenthaltsräumen zu erreichen. 

- 

Umgekehrt wirkt sich die Planung in verschiedenen Um- 
.. * weltbereichen aus, wobei die Erheblichkeit der Auswir- - 

. . k;ngen im Hinblick auf den .geringen umfang der geplan- 

ten ~ e b a u u n ~  relativiert werden muß.. 

. ~ i e  planung führt zu, einer Flächeninanspruchnnahme 

durch . . Bebauung, derzufolge . . eine heutige Brachfläche 

. bzw. , Gartenland ihre ,natürlichen Funktionen verliert .. 
.~ . 

Diese Funktionen für den ~aturhaushaltund das Klima 

. . ' können aufg&und der geringen jedoch als nur. wenig '. 

erheblich gewertet werden. 

Mit den gewählten ~estsetzuncjen sollen .die ~eeinträchti- 

gungen so weit' wie möglich minimiert werden. 
. . 

. . 

, 
Die ~ebauung wird sich aufgsund dek festgesetzten Nut- ' .  

zungsmaßes i n  die ~truktur der Umgebung' und -das Orts- 

bild einfügen. Festsetzungen zur Bepflanzung und Gestal- 

tung der Freiflächen, beschrieben unter Pkt. VI.2 der 

Begründung, schaffen einen Ausgleich für den Eingriff 

in den Vegetationsbestand, so daß die Auswirkungen ins- 

gesamt für gering gehalten werden.' 

VIII. Bodenordnende und sonstige Maßnahmen 

Zur Realisierung des B-Plans ist eine Bodenordnung 

nicht erforderlich. 
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Zur Bildung zweckmäßiger Baugrundstücke kann eine Tei- 

lung der Grundstücke ~orgenommen werden. 

IX . Kosten 

Infolge der Planung entstehen der Stadt Essen keine Ko- 

sten. 

Änderung rechtsverbindlicher Bauleitpläne 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 14/66 

"Schliepersberg", rechtsverbindlich seit 28.04.1973, 

werden, soweit sie von der 1. Änderung betroffen wer- 

den, aufgehoben. 

Mit Inkrafttreten der 1. Änderung des B-Plans gelten 

alle weiteren früher getroffenen Festsetzungen für den 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes als aufgehoben. 

Dezernat für Planung, . d r  Stadtplanung und 

Franke 

Beigeordnete ~mtsleiter 
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